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Sie möchten eine ‹doppelte› Volksinitiative 
lancieren, und zwar für eine Mikrosteuer 
zur Finanzierung von AHV, IV, EO etc. 

und der Sozialhilfe: Wie – und wann – sind Sie 
auf diese Idee gekommen?

Willi Herrmann: Ich befasse mich seit 
2009 mit diesem Thema. Das Interview mit 
Raphael Golta und Nicolas Galladé im P.S. 
vom 4. September 2020, in dem die beiden So-
zialvorsteher erklären, es brauche eine neue, 
fairere Finanzierung der Sozialkosten, hat 
mich darin bestärkt, mit der Mikrosteuer auf 
dem richtigen Weg zu einer finanziell lang-
fristig gesicherten 1. Säule und einer umfas-
senden Sozialhilfe bei Bedarf zu sein. Wir wol-
len statt des bisherigen Generationenvertrags 
neu einen umfassenden Gesellschaftsvertrag. 
Jung und Alt sollen bei finanziellen Sorgen je-
derzeit Hilfe zur Selbsthilfe beanspruchen 
können.

Heini Hagmann: Die AHV wurde be-
kanntlich 1948 eingeführt, und die Finanzie-
rung über die Löhne war damals ein geschick-
tes System und auch eines, das eine starke 
Umverteilung von oben nach unten ermöglich-

te. Dass die AHV zu drei Vierteln via Lohn-
abzüge finanziert wird, ist jedoch heute und 
vor allem in Zukunft keine ausreichende Basis 
mehr. Entsprechend viele Ideen wurden und 
werden diskutiert, von Geld von der National-
bank bis zu verschiedenen Formen einer Rei-
chensteuer. Das ist aber alles nur Bastelwerk: 
Was es wirklich braucht, ist eine 
Radikalkur.

Und wie soll die funktionieren?
H.H.: Wir müssen eine 

Quelle anzapfen, die nicht versie-
gen kann und die mit viel kleine-
ren Beträgen funktioniert als die 
relativ hohen Lohnprozente, die 
einem heute für die AHV abgezo-
gen werden. Kurz: Wir brauchen 
eine Mikrosteuer. Sie besteuert 
mit 1 bis 3 Promillen bargeldlose 
Geldflüsse. Diese Steuer hat nebst den gerin-
gen Beträgen aufs Mal, die niemandem weh-
tun, auch den grossen Vorteil, dass wirklich al-
le zahlen. Auch die Umverteilung ist gegeben, 
denn Reiche konsumieren mehr und zahlen 

folglich mehr. Die riesigen Einkommen, die 
sich heute an Steuern und jedem Lohnabzug 
vorbei bewegen wie beispielsweise Börsenge-
winne und grosse Teile der Dividendenerträ-
ge, werden ebenfalls erfasst. Ein weiterer Vor-
teil der Mikrosteuer besteht darin, dass de-
ren Umfang einfach zu erfassen und das Geld 

via Banken sehr leicht einzutrei-
ben ist: Beträgt die Steuer zum 
Beispiel ein Promille, dann wer-
den mir, wenn ich am Bancoma-
ten 100 Franken beziehe, 10 Rap-
pen belastet. Bei drei Promillen 
wären es 30 Rappen. Das sind 
Beträge, die niemandem weh-
tun, auch der alleinerziehenden 
Mutter oder dem Sozialhilfebe-
züger nicht.

Es gibt bereits eine Volksinitiative 
für eine Mikrosteuer; die Unterschriftensamm-
lung läuft. Weshalb warten Sie nicht erst ab, 
wie es damit weitergeht, anstatt parallell da-
zu bereits eine weitere Mikrosteuerinitiative zu 
lancieren?

«Es braucht eine Radikalkur»
Statt Lohnprozente sollen die Einnahmen aus einer Mikrosteuer auf dem 

bargeldlosen Zahlungsverkehr verwendet werden, um AHV und Sozialhilfe zu finanzieren: 
Wie sie auf diese Idee gekommen sind und wie daraus eine neue Volksinitiative entstehen 
soll, erklären Willi Herrmann und Heini Hagmann (siehe Kasten) im Gespräch mit Nicole 
Soland.

DIE INITIANTEN

Willi Herrmann (76) aus Seewis 
beschäftigt sich schon länger mit dem 
Thema Armut respektive deren Be-
kämpfung und ist im Bereich Sozialhilfe 
gut vernetzt. Der frühere Gymnasial-
lehrer für Wirtschaft und Recht an 
der Kanti Büelrain in Winterthur hat 
als Treuhänder einige Start-ups und 
gemeinnützige Projekte mit seinem 
Wissen unterstützt. Seit 2016 ist er 
Kassier der SP Prättigau.

Heini Hagmann (67) aus Schiers 
baute 2003 mit einem Lehrerkollegen 
an der Evangelischen Mittelschule 
Schiers das Fach Wirtschaft und 
Recht auf und unterrichtete dieses 
bis zu seiner Pensionierung. Heute 
ist er unter anderem Präsident der 
Prättigauer Kulturkommission, und von 
1999 bis 2009 war er Präsident der SP 
Prättigau.

«Wir wollen statt des 
bisherigen Genera-
tionenvertrags neu 
einen umfassenden 
Gesellschaftsver-
trag.»
Willi Herrmann
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W.H.: Die Initianten dieser Mikrosteu-
erinitiative kenne ich. Mitinitiant Oswald 
Sigg, Alt-Bundesvizekanzler, Felix Wolffers, 
Alt-Co-Präsident der Schweizerischen Kon-
ferenz für Sozialhilfe (SKOS), und Markus 
Kaufmann, Geschäftsführer der SKOS, haben 
mich ermuntert, unsere Mikrosteuerinitiati-
ve zu lancieren. Oswald Sigg engagierte sich 
schon für die Initiative für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen. Mit unseren Initiati-
ven würden alle Frauen und Männer ab Alter 
65 eine existenzsichernde Rente –  ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen minus M ikro-
steuer – erhalten.

Worin genau besteht der Unterschied zwischen 
der bereits aufgegleisten Mikrosteuer-Initiative 
und Ihrer Idee?

H.H.: Die Initiative, für die zurzeit Un-
terschriften gesammelt werden, sieht eine Mi-
krosteuer vor, die es ermöglichen soll, sowohl 
die direkte Bundessteuer als auch die Mehr-
wertsteuer und die Stempelsteuer abzuschaf-
fen. Uns passt diese Initiative aus einem ein-
fachen Grund nicht: Die Bundessteuer und 
die Mehrwertsteuer sind aus linker Sicht gar 
nicht das Problem. Die direkte Bundessteu-
er zahle ich immer am liebsten, denn sie fällt 
bekanntlich, anders als die Staats- und Ge-
meindesteuern, kaum ins Gewicht. Auch un-
ser Mehrwertsteuersatz ist der tiefste in ganz 
Europa. Den können selbst Menschen mit ge-
ringen Einkommen verkraften. Echte Proble-
me haben wir hingegen bei der Finanzierung 
von AHV und Sozialhilfe. Diese Bereiche der 
sozialen Sicherung müssen wir dringend neu 
aufgleisen, und hier wäre das Geld, das über 
eine Mikrosteuer zusammenkommt, sehr gut 
investiert. Deshalb haben wir unsere Mikro-
steuerinitiative als doppelte Initiative ausge-
staltet: Mit der ersten wird der Artikel 128a 
der Bundesverfassung geändert, mit der zwei-
ten der Artikel 115 (siehe Kasten «Initiativtex-
te» auf Seite 14/nic.).

Moment: Schon die Mikrosteuer, die Ihnen vor-
schwebt, werden Sie den Leuten beim Unter-
schriftensammeln erst mal erklären müssen – 
und offenbar wollen Sie diese Idee auch noch mit 
neuen Ideen zur Pf legefinanzierung und für ei-
ne Elternzeit verknüpfen?

W.H.: Zum Vaterschaftsurlaub beka-
men wir erst kürzlich von den Bürgerlichen 
zu hören, vier Wochen kosteten schlicht zu 
viel, und als Gegenargument zur Pf legeiniti-
ative hiess es, das Pf legepersonal sei schon 
gut genug bezahlt. Sowohl Elternzeit wie 
bessere Löhne fürs Pf legepersonal liessen 
sich jedoch problemlos aus der Mikrosteu-
er finanzieren, dazu gleich noch die Kinder-
tagesstätten oder die Weiterbildung. Ange-
sichts der fortschreitenden Digitalisierung 
werden Aus- und Weiterbildung immer wich-
tiger, doch woher soll beispielsweise eine al-
leinerziehende Mutter von vier Kindern das 
Geld für eine Weiterbildung nehmen, zumal 

solche Kurse heute schnell mal 3000 Fran-
ken oder mehr kosten?

H.H.: Unsere Initiative fordert ja bloss, 
dass der Bund eine Mikrosteuer erhebt und 
diese zur Finanzierung von «Sozialhilfe bei 
Bedarf» sowie der 1. Säule verwendet. Das 
beisst sich überhaupt nicht mit der Pflegein-
itiative oder ähnlichen Vorstössen, denn die 
Sozialhilfe, die uns vorschwebt, soll als echte 
Hilfe zur Selbsthilfe ausgestaltet werden. Da-
runter könnten gut auch Weiterbildungskos-
ten fallen. Vor allem aber ist die Finanzierung 
der Sozialhilfe heute so organisiert, dass zum 
Beispiel Gemeinden, die wenig 
Geld haben oder in denen Men-
schen das Sagen haben, die ge-
genüber der Sozialhilfe kri-
tisch eingestellt sind, die Beträ-
ge nach unten drücken können. 
Würde die Sozialhilfe nach kla-
ren Kriterien der SKOS über ei-
ne Mikrosteuer finanziert, könn-
te keine Gemeinde mehr behaup-
ten, ihr fehle das Geld, um mehr 
als das absolute Minimum zu be-
rappen.

Es geht also auch um eine Entmachtung der Ge-
meinden – oder zumindest das Ritzen des Föde-
ralismus?

W.H: Nein, darum geht es uns sicher 
nicht. Im Gegenteil und kurz: Finanzierung 
zentral, Zuweisung an Berechtigte dezen-
tral. Tatsache ist aber, dass seit längerem 
Lasten vom Bund an die Kantone und von de-
nen wiederum an die Gemeinden weiterge-
geben werden, weshalb es jetzt eine gerech-
tere Verteilung der Lasten braucht. Das war 
ja auch der Inhalt des erwähnten Interviews 
mit Raphael Golta und Nicolas Galladé. Im 
Sozialbereich könnte weiterhin die SKOS die 

Beitragshöhen festlegen, und die Gemeinden 
könnten das Geld ihren Bedürftigen auszah-
len – aber der Topf, aus dem dieses Geld kä-
me, würde durch eine Mikrosteuer gespie-
sen anstatt mit Beträgen aus Staats-, Ge-
meinde- und direkter Bundessteuer. Damit 
kämen die Bedürftigen auf ihre Kosten, und 
jene Menschen, die im Berufsleben stehen 
und Steuern zahlen, hätten ohne Lohnabzü-
ge erst noch mehr Geld im Portemonnaie als 
mit dem heutigen System.

H.H.: Natürlich ist uns bewusst, dass 
die Umsetzung unserer Idee eine anspruchs-

volle Aufgabe sein wird: Es geht 
darum, die Finanzierung des ge-
samten Alters-, Pflege- und So-
zialbereichs in neue, besser ge-
ordnete Bahnen zu lenken. Da-
für muss das bestehende System 
politisch neu verhandelt wer-
den, und das birgt zwangsläufig 
die Gefahr, dass daraus nicht der 
Systemwechsel resultiert, den 
wir uns wünschen, sondern dass 
die unsozialen Sparübungen wei-
tergeführt werden. Zurzeit zeigt 

uns die Corona-Pandemie jedoch gerade die 
Schwächen unserers Systems auf: Die Finan-
zierung via Lohnprozente ist eine gute Sache, 
mindestens an sonnigen Tagen, sprich, wenn 
alles gut läuft. Nun sind aber viele Menschen 
am Anschlag, die Löhne steigen nicht nach Be-
darf, und es ist obendrein eine Tatsache, dass 
immer weniger aktive Arbeitnehmerinnen im-
mer mehr Rentner finanzieren müssen, und das 
kann nicht ewig gut gehen.

Zu Letzterem zitiere ich gerne aus einem Papier 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB: 
«Diese Argumentation ist etwa so wahr wie die, 

Heini Hagmann (links) und Willi Herrmann möchten mit ihrer Initiative erreichen, dass die 
1. Säule und «Sozialhilfe bei Bedarf» über eine Mikrosteuer finanziert werden.  Nicole Soland

«Würde die Sozialhilfe 
nach klaren Kriterien 
der SKOS über eine 
Mikrosteuer finan-
ziert, könnte keine 
Gemeinde mehr be-
haupten, ihr fehle das 
Geld für mehr als das 
absolute Minimum.»
Heini Hagmann

bitte umblättern
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dass immer mehr SchweizerInnen Hunger lei-
den müssten, weil es immer weniger Bauern ge-
be. (…) Denn so lange unsere Wirtschaft wächst 
und die Löhne steigen, nehmen auch die Beiträ-
ge an die AHV zu. Alle Behauptungen der letz-
ten Jahre, die der AHV rote Zahlen vorhersag-
ten, hat die Realität widerlegt.»

H.H.: Der SGB hat insofern recht, als die 
AHV in unserem heutigen System nicht in die 
roten Zahlen geraten ist. Das ist tatsächlich ei-
ne politische Lüge der Bürgerlichen. Das wah-
re Problem der AHV liegt jedoch erstens darin, 
dass sie schlicht nicht zum Leben reicht: Den 
Auftrag, den die AHV eigentlich hat – sie soll-
te es den Arbeitnehmer Innen ermöglichen, 
nach der Pensionierung ihren gewohnten Le-
bensstil plusminus aufrechterhalten zu kön-
nen –, erfüllt sie angesichts eines Minimalbe-
trags von 1195 Franken pro Monat schon lan-
ge nicht mehr. Zweitens lässt der Passus auf-
horchen, «so lange unsere Wirtschaft wächst 
und die Löhne steigen»: Das Ideal des steti-
gen Wachstums ist angesichts der Umweltpro-
bleme und der Klimakrise überholt. Die Wirt-
schaft kann nicht einfach immer weiter wach-
sen, das hält weder unsere Umwelt noch die 
Gesellschaft aus.

W.H.: Ich kenne zudem einige Rentne-
rinnen, die noch nicht einmal 1195 Franken 

AHV pro Monat erhalten, sondern lediglich 
700 Franken! Die Präambel unserer Bundes-
verfassung gilt weiterhin: Die Stärke des Vol-
kes misst sich am Wohl der Schwachen. De-
nen, die schlechtgestellt sind, 
müssen wir dabei helfen, sich 
selbst zu helfen.

An guten Ideen mangelt es Ihnen 
offensichtlich nicht, doch Ihre In-
itiatividee hat noch nicht mal ein 
Initiativkomitee im Rücken: Wie 
soll es nun konkret weitergehen?

W.H.: Ich bin vernetzt und 
habe bereits mit verschiedenen 
Leuten gesprochen, unter ande-
ren mit Priska Seiler Graf oder 
mit Mathias Reynard von der SP, und weite-
re Persönlichkeiten schreibe ich als Nächstes 
an. Ich habe zudem schon von prominenten 
Personen wie zum Beispiel dem emeritierten 
Soziologieprofessor Ueli Mäder die Zusage 
bekommen, dass sie sich im Initiativkomitee 
engagieren wollen. Zurzeit suchen wir eine 
Organisation mit einer gewissen Grösse und 
genügend Ressourcen, um ein solches Komi-
tee gründen und am Laufen halten zu können. 
Das ist notwendig im Hinblick auf den nächs-
ten Schritt, die Unterschriftensammlung.

Und wer soll Ihnen die nötigen Unterschriften 
liefern?

W.H. Ich gehe davon aus, dass wir sehr 
viele Frauen im Boot haben. Für sie wird un-

ser vielfältiges Sozialnetz dank 
der soliden Finanzierung durch 
die Mikrosteuer ein wichtiger 
Schritt zur Gleichstellung sein. 
Grundsätzlich dürfte unser Vor-
schlag bei KMU, NGO, Linken, 
Grünen, KlimaaktivistInnen, 
Kulturschaffenden etc. auf An-
klang stossen; ich bin optimis-
tisch.

H.H.: Wir müssen nun 
schnell die nötige Infrastruk-
tur aufbauen, damit wir bald 

mit Sammeln beginnen können. Dass wir 
bei der SP nicht offene Türen einrannten, 
hat natürlich auch mit ihrer Initiative für ei-
ne 13. AHV-Rente zu tun – dabei würde sich 
die überhaupt nicht mit unserer Initiative beis-
sen. Aber ich hoffe, dass die SP 60+ und vor al-
lem die Juso Interesse zeigen. Die Jungen sind 
schliesslich am stärksten davon betroffen, wie 
gescheit – oder eben nicht – unsere Sozialpoli-
tik künftig organisiert sein wird.

Weitere Infos unter https://sic.sp-praettigau.ch

INITIATIVTEXTE:

1. Mikrosteuer für eine starke 1. Säule      (BV 128a)

Art. 128a Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr
1 Der Bund erhebt auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr eine Mikrosteuer mit einem einheitlichen Satz auf jeder Belastung und jeder Gut-

schrift. Er bezweckt damit die Besteuerung von elektronischen Geldbewegungen, eine einfache Besteuerung und transparente Finanzströme.      
2 Die Mikrosteuer wird ausschliesslich für die Finanzierung der Sozialhilfe bei Bedarf und für die Finanzierung der 1. Säule verwendet. Sie er-

setzt die Stempelsteuer, die FAK, die Lohnbeiträge an die AHV, IV, EO und AlV.      
3 Das Gesetz regelt die Mikrosteuer nach folgenden Grundsätzen:      
a. In der Schweiz werden die Dienstleister von bargeldlosen Zahlungen verpflichtet, die Mikrosteuer automatisch einzuziehen. Sie werden da-

für entschädigt.
b. Bargeldlose Zahlungen im Ausland von Personen mit steuerrechtlichem Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz unterliegen ebenfalls der Mikro-

steuer. Dies gilt auch für Schweizer Konzerne. Die Steuerpflicht erfolgt durch Selbstdeklaration.      
c. In Staaten, die im Vergleich zur Schweiz eine äquivalente Mikrosteuer eingeführt haben, entfällt die schweizerische Mikrosteuer.

Art. 127 [Ziffer 10] Übergangsbestimmung zu Artikel 128a
Der Gesetzgeber erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 128a innerhalb von drei Jahren nach dessen Annahme durch Volk und 
Stände.

2. Mikrosteuer für Sozialhilfe bei Bedarf (BV 115)

Art. 115 Sozialhilfe bei Bedarf
(Art. 115 Unterstützung Bedürftiger – bisheriger Text entfällt.)

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Sozialhilfe und regelt die Zuständigkeiten.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a. Sozialhilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Sie deckt jene Risiken ab, die nicht
 durch Sozialversicherungen gedeckt sind.
b. Sozialhilfe bekämpft Armut und Ausgrenzung und ermöglicht Bedürftigen
 ein Leben in Würde.
c. Sozialhilfe ermöglicht armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen, ihre
 Zukunft aus eigener Kraft zu gestalten.
d. Sozialhilfe fördert die berufliche und soziale Integration.
3 Der Bund finanziert die Sozialhilfe mit Mitteln aus der Mikrosteuer.

«Zurzeit suchen wir 
eine Organisation 
mit einer gewissen 
Grösse und genügend 
Ressourcen, um ein 
Initiativkomitee grün-
den und am Laufen 
halten zu können.»
Willi Herrmann


